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Wien, am 17. September 2020

Sehr geehrter Herr Prasident,

die Abgeordneten zum Nationalrat Gerald Loacker, Kolleginnen und Kollegen haben am
17.07.2020 unter der Nr. 2891/) an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage
betreffend Vermoégen der Arbeiterkammern 2019 gerichtet.

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt:

Zu den Fragen 1 bis 16
e Wie hoch waren die Aktiva in den Arbeiterkammern 20197 (nach Arbeiterkammer)
e Wie hoch war das Anlagevermdgen in den Arbeiterkammern 2019? (nach
Arbeiterkammer)
e Wie hoch waren die Sachanlagen in den Arbeiterkammern 2019? (nach
Arbeiterkammer)
davon Unbebaute Grundstiicke?
davon Bebaute Grundstiicke und Bauten?
davon Betriebs- und Geschdiftsausstattung?
davon Kunstgegenstdnde?
davon Rechte?
davon Anlagen im Bau?

o O O O O O

davon sonstige Sachanlagen?
e Wie hoch waren die Finanzanlagen in den Arbeiterkammern 2019? (nach
Arbeiterkammer)
o davon Wertpapiere?
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o davon Beteiligungen?

o davon Ausleihungen?

o davon sonstige Finanzanlagen?
Wie hoch war das Umlaufvermégen in den Arbeiterkammern 20197 (nach
Arbeiterkammer)
Wie hoch waren die Forderungen und sonstige Vermdégensgegenstdnde in den
Arbeiterkammern 20197 (nach Arbeiterkammer)
Wie hoch waren die Wertpapiere und Anteile in den Arbeiterkammern 2019? (nach
Arbeiterkammer)
Wie hoch waren die Kassenbestinde und Bankguthaben in den Arbeiterkammern
20197 (nach Arbeiterkammer)
Wie hoch waren die Treuhandvermdgen in den Arbeiterkammern 20197 (nach
Arbeiterkammer)
Wie hoch waren die Aktiven Rechnungsabgrenzungen in den Arbeiterkammern
2019? (nach Arbeiterkammer)
Wie hoch waren die Passiva in den Arbeiterkammern 20197 (nach Arbeiterkammer)
Wie hoch waren die Kapitalriicklagen in den Arbeiterkammern 2019? (nach
Arbeiterkammer)
Wie hoch waren die Riicklagen in den Arbeiterkammern 20197 (nach
Arbeiterkammer)

o davon Investitionsriicklage?

o davon sonstige Riicklagen?
Wie hoch waren die Riickstellungen in den Arbeiterkammern 2019? (nach
Arbeiterkammer)
davon Abfertigungsriickstellungen?
davon Riickstellungen zur Pensionsvorsorge?
davon Reparatur- und Instandhaltungsriickstellungen?
davon Wahlriickstellungen?
davon Riickstellungen "Digitalisierungs-Offensive"?

o O O O O

davon sonstige Riickstellungen?

Wie hoch waren die Verbindlichkeiten in den Arbeiterkammern 20197 (nach
Arbeiterkammer)

davon Verbindlichkeiten aus Darlehen?

O

o davon Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen?
o davon Treuhandverbindlichkeiten?
o davon sonstige Verbindlichkeiten?
Wie hoch waren die Passiven Rechnungsabgrenzungen in den Arbeiterkammern
2019? (nach Arbeiterkammer)
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Einleitend ist auszufiihren, dass der von der Vollversammlung einer jeden Arbeiterkammer
beschlossene Rechnungsabschluss der Aufsichtsbehoérde gemaRk § 66 Abs. 2 AKG bis 1. Juni
des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres zur Genehmigung vorzulegen ist.

§ 99a Abs. 2 AKG in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI. | Nr. 28/2020 sieht jedoch vor,
dass aufgrund der Corona-Krise abweichend von §§ 52 Abs. 1 und 82 Abs. 1 die im ersten
Halbjahr 2020 abzuhaltende Vollversammlung im zweiten Halbjahr 2020 stattfinden oder
mit der im zweiten Halbjahr abzuhaltenden Vollversammlung zusammengelegt werden
kann. Abweichend von § 66 Abs. 2 ist der beschlossene Rechnungsabschluss fiir das
Haushaltsjahr 2019 der Aufsichtsbehorde unverziiglich nach Beschlussfassung vorzulegen.
Der Vorstand hat den Rechnungsabschluss aber jedenfalls bis spatestens 30. September
2020 zu beschlieRen und unverziiglich der Aufsichtsbehorde zur Kenntnis zu (ibermitteln.

Die Arbeiterkammern Burgenland, Salzburg, Steiermark und Wien haben von der durch § 99
Abs. 2 AKG eroffneten Moglichkeit einer Verschiebung der im ersten Halbjahr
abzuhaltenden Vollversammlung Gebrauch gemacht, sodass mir die Rechnungsabschlisse
dieser Landerkammern zurzeit noch nicht vorliegen.

Dariber hinaus darf ich auf Beilage 1 verweisen.

Zur Frage 17
e Mit welcher Begriindung genehmigen Sie als Aufsicht der Arbeiterkammern, dass die
kiinftigen Aufwendungen fiir die AK-"Digitalisierungsoffensive" weiterhin als
Riickstellung verbucht werden kénnen, wodurch das Eigenkapital kiinstlich reduziert
wird, und wdéhrend die Wirtschaftskammern ihre "Bildungsoffensive" UGB-konform
als Riicklage bilanzieren?

§ 6 Abs. 2 der Rahmen-Haushaltsordnung (RHO) fir die Arbeiterkammern sieht vor, dass
zur Vorsorge fur zukiinftige Verpflichtungen und Notwendigkeiten entsprechende
Rickstellungen, zur Vorsorge von kiinftigen Vorhaben ausreichend Riicklagen zu bilden
sind.

Die Hauptversammlung der Bundesarbeitskammer hat am 21. August 2018 ein
Zukunftsprogramm fir eine Digitalisierungsoffensive fiir die Jahre 2019-2023 beschlossen.
Das Ausgabenvolumen in Hohe von 150 Mio. € soll Gber alle Lainderkammern nach einem
BAK-Sonderschlissel verteilt aufgebracht werden.

Dieser Beschluss der BAK verpflichtet die neun Arbeiterkammern, die wiederum den
Mitgliedern gegenilber verpflichtet sind, bestimmte zusatzliche Leistungen bzw. den
Ausbau bestehender Leistungen zu finanzieren. Der Beschluss der BAK begriindet also
(entsprechend dem beschlossenen Verteilungsschliissel) eine rechtliche Verpflichtung fir
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die einzelnen Arbeiterkammern, fir die gemal §6 Abs.2 RHO entsprechende
Rickstellungen zu bilden.

Im Ubrigen enthélt die RHO in Bezug auf die Riickstellung fiir die Digitalisierungsoffensive
keine vom UGB abweichenden Regelungen.

Die Korrektheit dieser Vorgangsweise wurde auch von den Wirtschaftsprifern im Rahmen
ihrer Berichte Uber die Priifung der Rechnungsabschliisse der einzelnen Arbeiterkammern
bestatigt.

Zur Frage 18
e Dije Wirtschaftskammern haben ihre Haushaltsordnung offengelegt, die
Arbeiterkammern nicht. Das Arbeiterkammergesetz verbietet die Offenlegung nicht.
Bitte legen Sie Haushaltsordnung in der Anfragebeantwortung offen.

Es besteht keine gesetzliche Verpflichtung zur Veroffentlichung der RHO.

Zur Frage 19
» fFffizienterer Verwaltungsvollzug durch Transparenz: Aufwand fiir die
Anfragebeantwortung:

o Wie viele Personen insgesamt waren bei der Anfragebeantwortung
involviert?

o Wie viele Arbeitsstunden insgesamt fielen fiir die Anfragebeantwortung an?
(Angabe in Halbstunden, z.B. 1,5h)

o In welchem Ausmaf kénnte eine strukturierte, laufende Datenoffenlegung
(Transparenz) diesen Aufwand reduzieren? (Angabe in Prozent und/oder
Stunden)

Im Bundesministerium flr Arbeit, Familie und Jugend werden die Fachbeitrage fir die
Beantwortung parlamentarischer Anfragen von den laut Geschafts- und Personalabteilung
zustandigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Rahmen ihrer Arbeit erstellt. Die
Aufbereitung und Zusammenstellung der Beitrage erfolgt durch die fir den
Verbindungsdienst zum Parlament zustandigen Abteilungen. Aufzeichnungen Uber den
damit verbundenen Arbeitsanfall werden nicht gefiihrt, dieser variiert von Fall zu Fall und
orientiert sich am Umfang der Fragen sowie dem damit zusammenhdngenden
Arbeitsaufwand.

Mag. (FH) Christine Aschbacher

4von5

www.parlament.gv.at



2899/AB XXVII. GP - Anfragebeantwortung

5von5

BUNDESMINISTERIUM FUR
ARBEIT, FAMILIE UND JUGEND

EMTSSIGNATUR

Unterzeichner

Bundesministerium fir Arbeit, Familie und Jugend

Datum/Zeit

2020-09-17T13:14:35+02:00

Aussteller-Zertifikat

CN=a-sign-corporate-05,0U=a-sign-corporate-05,0=A-Trust Ges. f.
Sicherheitssysteme im elektr. Datenverkehr GmbH,C=AT

Serien-Nr.

743463191

Hinweis

Dieses Dokument wurde amtssigniert.

Prifinformation

Informationen zur Priifung des elektronischen Siegels bzw. der elektronischen
Signatur finden Sie unter: http://www.signaturpruefung.gv.at

www.parlament.gv.at



Unterzeichner Par | anent sdi rekti on

Datum/Zeit-UTC 2020-09-17T13: 37: 02+02: 00

(K OST.
&)\,\K By DS
< e
£y 3

Parlamentsdirektion

SIEGEL

Prufinformation I nformationen zur Prifung des el ektroni schen Siegels und des
Ausdrucks finden Sie unter: https://ww. parl anent. gv. at/ si egel

Hinweis Di eses Dokument wurde el ektroni sch besiegelt.




		2020-09-17T13:14:35+0200
	Bundesministerium für Arbeit, Familie und Jugend
	Informationen zur Prüfung finden Sie unter http://www.signaturpruefung.gv.at


		2020-09-17T13:37:02+0200
	Parlamentsdirektion
	Signaturpruefung unter http://www.signaturpruefung.gv.at




